
ZUR
KRITIK EINIGER CICERONISCHER REDEN

(p,'o Oaelio und de domo)

Es bE'oarf keines Nachweises, wie sehr die Oxforder Aus"
gabe der Reden Ciceros durch die· Bereicherung des handschrift'
lichen Apparats die Textkritik gefördert hat. Seit der Baiter­
Halmschen Ausgabe war in dieeeJll Punkte nur wenig geschehen.
Durch die HeranziellUng des alten Cluniacenpie für die Veninen,
die Catilinarischen Reden u. a., durch den Nachweis der Ableger
eines andern alten Codex derselben Bibliothek für eine Reibe
von Reden haben sich die Oxforder Herausgeber die grössten
Verdienste erwOl·ben. Nun erst beginnt sich allmählich das
Dunkel zu Hcllten, das die gegenseitigen Beziehungen der er­
haltenen Handschriften verhüllte, jetzt verstehen wir, dass oft
in den jüngsten Codices Echtes sich findet, rias man offen als
gut anzuerkennen sich gescheut hatte, weil die alten und darum;
besten Handschriften - diese Argumentation iet ja auch heute
noch durchaus üblieh, obwohl es sich vielfach gezeigt hat, dass
Alter allein kein Vorzug ist - dafür entweder Lücken oder
Verderbnisse aufwiesen.

Durch das neu gebotene Material lässt sich. 1lUn auch in
einer. Frage ein sicheres Urteil gewinnen, die fül' die Kritik
einer Reibe von Reden von grosser Bedeutung ist und darum
seit langer Zeit vielfach erörtert worden war, ohne dass die
Untersuchungen zu einem festen, allgemein anerkannten Ergebnis
geführt hätten. Ich meine das Verhältnis des alten Korrektors
der berühmten Pariser Handschrift 7794 (9. Jahrh.) p2 zur
l'exthand (PI) und das der andern alten Handschriften, namentlich
des Gemblacensis (G) und des Erfurtensis (E), was damit auf
das engste verbunden ist, da zwischen p2 und GE in den meisten
Fällen Uebereinstimmung herrscht.

Besonders die Ausfüllung der von pI beim Schreiben aus"



Zur Kritik einiger ciceronischer .Reden 359

gesparten Lücken war vielfach erörtert worden, nachdem Halm
in einer bekannten Abhandlung im Rhein. Mus. IX (1854) p. 321 Bq.
die Supplemente des Korrektors p2 durchweg als verdächtig und
willkürlich nachgewiesen zu haben glaubte. Damit war auch
der Wert der beiden nächstältesten Handschriften GE beträcht­
lich herabgesetzt. Halm glaubte sie aus dem Parisinus selbst

. ableiten zu können. Dies(l .Annahme erwies sich deswegen als
unmöglich, weil sich in GE manche Lesarten finden, die als
echte 'fradition, nicht als glückliche Verbesserungen anzusprechen
sind.. So wurde denn die Halmsche Meinung dahin korrigiert,
dass GE zwar auf P znrückgingen, aber indirekt, nnd ,dass ihre
Vorlage nach einer anderen Handschrift korrigiert sei.·

Obgleich schon F. Schoell 1 darauf aufmerksam gemacht
hatte, dass in der Oaeliana einige der Supplemente von P2GE
durch den Turiner und Mailänder Palimpsest als alte Ueber­
lieferung erwiesen werden, und dass es demnach met.hodisch un­
zulässig sei, sie insgesamt von vornherein zu verdächtigen, weil
sie ölters Unverständliches enthielten, so haben doch diese Sup­
plemente immer als unsicher überliefert, als verdächtigen Ur­
sprungs gegolten. Man wollte lieber dem sonst oft so niedrig
eingeschätzten Abschreibern Scharfsinn, Kenntnis der ciceroni­
schen Reden und Sprache zutrauen, als an der Autorität der
'besten' Ueberlieferung rütteln lassen. So gilt auch für die eng­
lischen Herausgeber noch der Satz, dass GE auf den Parisiuus
zurückgehen,' wenn sie auch selbst an einigen Stellen den Ein­
lIuss einer andern Handschrift anerkennen.

Und doch haben sie das Material geliefert, um in diesen
verwickelten Verhältnissen Klarheit zu schaffen. DRs wird sich
am besten zeigen lassen, wenn wir zunächst ein paar der ver­
dächtigten Supplemente genauer betrachten.

Wir gehen aus von einer viel behandelten Stelle: Oael. 24.
Hier hat pt eine Lücke von 41/ 2 Zeilen ausgespart, in der p2

einen Teil des Fehlenden ergänzt hat:
vmni cum doctrina homo atque humanitafis
tum etiam hospitio Dionis tenebantur habi­
tabat is apud L. Luceium ut audistis fuerat ei.

Ebenso mit einer nnbedeutenden Abweichung ist die J.ücke
in GE. ausgefüllt, wo, wie gewöhnlich, keine äusseren Spuren
einer Lücke vorhanden sind.

Diese Ergänzung ist. erstens in ihrem Wortlaut unverständ­
1 Rhein. Mus. XXXV (1880) p. 543.
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lieh und schliesst auch an das Vorgehende nicht an. Der zweite
Mangel ist vermieden bei der Form, in der der junge Salis· .

~urgensis (8) die· Ergänzung bietet. Hier geht voraus:

Coponii qui e.x omnibus miuvime Dionis mortern
doltte,·unt.

Dieses nur in ganz jungen Handschriften sich· findende
'StUck musste natürlich als besonders verdächtig gelten. Darum
versuchte SchoeH 1. 1. p. 545 unter Verzicht auf diesen Teil deI'
~rgänzung Sinn in das Supplement der älteren Handschriften
·zu bringen. Allerdings nahm er an, dass die den Namen der
beiden Brüder ·Titus und Gaius !"ichtig aus Balb. 53 entnommen
hätten, ~ine Annahme, die nicht sehr wahrscheinlich ist. Er
empfiehlt also etwa folgenden Text:

Caelius . , . a sua (causa causam Äsicii) lJUtat esse seiunctam,
Neque solum Caelius, sed .etiam adulescelltes htmWl1issimi et
doctissimi, ,'cctissimis studiis atqtw optimis adibus pmediti, Titus
Gaittsqllc (Coponii, itemqlle doctrillae homo atque humanitatis
summac qui ctiam hospii-io Dionis tcnebatw', ut audistis L. Luc­
ceius lzomillibus littcraUs) cognitlls Alea;andriae.

Dass diese Herstellung im einzelnen unbefriedigend ist, ist
bei der Lage der Dinge zu entschuldigen. Aber wenn Schoell ~e­

rade das Plus der jüngeren Handschriften im Anfang als mtissigen
Zwischensatz verwirft, so ist dagegen hervorzuheben, dass die
Lücke im Parisinus grösser ist., als das Supplement von p2, und
dass der bei Unterdrückung jenes FeberschuEses gewonnene Ge­
danke erst recht müssig ist; denn von den mit ziemlich starkem
Pathos eingeführten Brüdern Coponii und von Lucceius wird
weiter nichts ausgesagt, als dass sie Asici causam a Caeli pttiant
esse seitmclam, Das wäre aber eine sehr ungeschickte Formu­
lierung des erforderlichen Gedankens, dass Dio von ehrenwerten
Leuten geachtet wurde.

Da trifft es sich denn giinstig, dass die Ueberlieferung der
jungen Handschriften an Autorität gewonnen hat durch Clarks
Nachweis, dass hier sich die Nachwirkung des alten Cluniacensis
geltend macht. Aus diesem hat die zweite Hand des Codex von
S. Victor (Paris. 14 749 = :L) folgende Ergänzung der Lücke notiert:

Coponii qui ea; omnibus maxime Dionis .morfern doluerunl,
qui Cltm doct,'iuae studio aique lzwilanitatis tum
etiamd hospitio Dionis tenebantftr habifabat apud
Titum, ut audistis Dio erat ei [cognitus Alexandriae.
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Diellen Text hat Clark unverändert In seine Ausgabe auf­
genommen, und der neueste Herausgeber der Caeliana, 'van
Wageningen I), ist ihm in allen Stür:ken gefolgt.

Nun zeigt sich, dass S im Anfang sich' dem Cluniacensis
angeschlossen hat - auch qui curn doclrlnae stlldio hat er aus
ihm aufgenommen - während er ani Schluss mit P2GE geht,
abgesehen lediglich davon, dass er v~r Lttcceium das Pränomen
auslässt.

. Diese Stelle ist wichtig für die Beurteilung der jungen
Handschriften: es zeigt sich, dass ßie aus beiden Jramilien, der
des Cluniacensis und der durch den Parisinu8 und GE repräsen­
tierten Familie kontaminiert sind. Und zwar bildet diese den
Stamm dieser jungen Ueberlieferung,' die Lesarten des Clunia­
censis, gleichviel auf welchem Wege sie im einzelnen herein­
gekommen sind, sind auf diesen Stamm aufgepfropft.

Allerdings kann auch die Fassung der Ergänzung, wie sie
r bietet, nicht völlig befriedigen. Es bleibt derselbe rnüssige
Gedanke, den wir oben als unpassend gekennzeichnet haben.
Auch die Form ist wenig gefällig; der doppelte Relativsatz,
noch dazu durch dieselbe Form des Pronomens eingeleitet, schleppt
sehr hässlich nach. Aber gerade in diesen beiden Punkten hilft
die Form der Ergänzung inP2GE, deren Abweichungen wir nun
zu prüfen haben.

Dass p'JGE aus dem alten Chiniacensis geschöpft haben
sollten, ist 'an sich unwahrscheinlich', eine derartige Annahme
erweist sich ~ls un~öglich wegen der Differenzen beider Fassungen.
Es wäre nicht ei~zusehen, warum der erste ;l'eil des Supplements
hier ausgelallsen wäre, während er in r ohne Schwierip;keit ab­
geschrieben ist. Aber auch sonst weichen beide Fass'ungen nicht
unerheblich voneinander ab, und wir haben kein Recht, ohne
weiteres die Formulierung 'des Cluniacensis als die echte an'"
zusehen.

Der wichtigste Unterschied ist die Verschiedenheit der.
Namen des Gastf~eundes des Dio: L. Lucceius nennt' ihn die
Ueberlieferung von P'GE. Gerade diese Beziehung auf § 51 2

1 M. Tulli Giceronis oratio pro' M: Gaelio recensuit atque inter­
pretatus est Jacobus van Wageningen, Groningae 1908.

aurum sUlIlpsit, ut dicitis, qllod L. Luccei servis daret, per quos
'Alexandrinus Dio .qlli tUI1I apud Lucceium habitabat, necewctllr. Sehr
lehrreich und wichtig ist es, dass sowohl der Cluniacensis wie pt an



362 Klotz

sohien die Tradition dieser Gruppe zu siohern, um so mehr, als
auoh die jungen Handschriften hier mit. iht· zusammengehen.
Aber die Erwähnung des Lucceius ist an unserer Stelle ganz
unmöglic1l. Es ist im vorangehenden Stücke von einem Brüder­
}laare, den beiden Coponii, die Rede. Auch in dem auf die

Lücke folgenden Abschnitte ist von zwei Briidern die Rede, die
schon bekannt sind, von denen einer besonders erwähnt gewesen
ist. Das folgt aus den Worten: quirl aut hic aul summa splen~

dore praeditus frater chts dc 111. Caelio existimet, c.'/: ipsis, si pro­
ducti crt/nt, audictis. Beide Brüder sollen also bei Gelegenheit
des Zeugen verhöres aussagen. Von einem Bruder des L. Luc.­
ceius ist in der Rede nirgends etwas gesagt. Ueberdies ist
L. Lucceius bereits protokollarisch vernommen, wie aus § 55
hervorgeht: ipsillsiurati 1'eligio71cm auctoritafcmque percipitc ut­
que omnia diligenter testimonii 'verba cognoscite. recifa testimonium
L. Lucc(Jil.

;Also ist hier die Lesart der Gruppe P2GE unmögliob. Ihr
Urheber hatte die schwer lesbare Stelle - konnte er doch
auch die erste Zeile des ausgelassenen Stückes nicht lesen ­
duroh Konjektur nach § 51 lesbar machen wollen. Diese will·
kiirliche und verkehrte Aendel'ung notieren wir einstweilen, an­
dere ähnliche Beispiele werden uns den Charakter dieses Er­

gänzers noch deutlioher erkennen lassen. Aber es war voreilig,
wenn wegen dieser willkürliohen Aenderung die ganze Ergänzung
als unecM verworfen wurde. Jedenfalls hatte der Ergänzer nioht
den CJuniacensis vor sich, aus dem I: mit Leiohtigkeit Titum
entnehmen konnte. Damit ist aber jede Sohwierigkeit beseitigt,
der ZusamlIienhang der Stelle ist hergestellt: es handelt sioh nur
um die Brüder Coponii.. Dass Dio bei anderer Gelegenheit bei
L. Lucceius wohnte, ist doch l{eine Unmöglichkeit.

Indes ein befriedigender Satzbau ist noch nioht erreioht.
van Wageningen hat Recht, wenn er anmerkt: verum confiteamur
orationem esse hiulcarn el Ciceronem "aro vel nusquam tam infraeta
et amputata locutum esse. qllocirca si I: genuinam lectionem ser­
vavit, probabile est Oiceronem in agenda haee e:cplevisse. Aber

der ersten Stelle das Pränomen weglassen.. P2GEH haben es richtig
mit den jungen Handschriften',

1 van Wageningen druckt 'recita. L. Luccei testimonium (Wort­
stellung des Palimpsests). Dabei ist recita als Anweisung für den
Gerichtsdiener wohl zU knapp, Dann ist aber die Wortstellung der
andern Handschriften vorzuziehen.
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Cicero hat doch die Rede als litel'arischeli Protltikt herausgegeben.
Da konnte er gewisse Partien unterdriicken, wie es zB. auch •
tatsächlich in der Caeliana geschehen ist: 19 de teste F'u(iol.
Niemals hingegen durfte der Satzbau unbeholfen sein. Wie aber,
wenn die Unebenheiten des Satzbaues sich nUor ans der sklavi­
schen Abhängigkeit der beiden neuesten Ausgaben von L er­
klären? Da die Tradition von P2GE sich nicht auf den Clnnia­
censis zurückführen lässt, müssen ihre, abweichenden Lesarten
alle geprüft werden.

1m Anfang lesen wir dort: omni cum doctr.ina homo. Dass
hier homo falsch ist und nur eine wil/kürlicheErgänzung eines
nicht lesbaren Wortes, ergibt sich sofort: dabei schwebt der
Genetiv ltumanitatis in der Luft. So ist also doctrinae studio
aus L unbedingt zu billigen. Anders steht es mit omni. omni . ..
studio . . tenebanlttr ist an sich nicht zu beanstanden und befreit
auch den Satzbau von der Schwerfälligkeit und Unzulänglicllkeit,
die oben gerUgt wurde, und die auch van Wageningen ebenfalls
richtig empfunden bat. Indes so gern wir qui (r). wegwerfen,
so ungern werden wir omni .. sfudio verbinden. Ich glaube,
dass I<'railcken Recht hat, wenn ,er annimmt 2 , ,omlli sei das ein­
zige gewesen, was der Ergänzer von der ersten fiir uns nur im
Cluniacensis 'ei'haltenen Zeile lesen k~nnte. Durch Beseitigung
\Ton qUt erhalten wir den Hauptsatz: 'neque' solum Oa(~litts, sed
etiamadul~scentes . .. OopiJnii,qiti e:l:omnibus ma:l:ime Dionis

, mortem dol1te~'unf, cum doctT'inae stud·to atque lmmanitClfis, turn et-iam
hospitio Dionis tenebantttr. omni ist also echte Tradition, aber
nur ein Rest von omnibus 8.

Auch im folgenden ist, wie ich glaube. die Lesart des
'Cluniacensis zu verwei·fen. In P2GEheisst es: 'llabitabat is apud
eqs. wobei sehr passend Dios Name durch das Pronomen ersetzt
ist. habitabat 'apud Titurn Dio bietet r. Das hier der Name
als Glossem das Pronomen verdrärigt hat, liegt auf der Hand,
und es ist merkwürdig, dass dies von den neuesten Herausgebern
nicht sofort erkannt worden ist 4•

1 Aehnliches bekanntlich auch in andern Reden. Erst nachdem
dieser Titel aus L bekannt geworden ist, ist § 20 nec tamen verständlich
geworden. .

2 Mnem. N. S. VIII (1880) p. 210.
s Dass cum in GEfehlt, ist wohl ohne Bedeutung.
• Aehnlich ist das Pronomen durch den Namen glossiert eael. 1

I

I
I

I
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Die letzte Abweichung bietet der Satz:
fuerat ei cognitus Alexandriae P2GB
crat ei cogniius Ale:vandt'iae L.

Auch hier wird man unbedenklich sich für fuerat zu ,ent­
scheiden haben, weil Dio sicl} zur Zeit nicht mehr in Alexandrien
befand (ei bezieht sich auf Titus). Schwanken könnte man viel- '
leicht, ob ut audistis zu diesem Satze oder zum vorgehenden ge­
hört. Das Natürliche ist doch wohl dieses. Das ganze Stück
würde also so zu lauten haben:

Neque solum Oaelius, sed etiam a(lulescentes lHtmanissimi et
doctissimi, rectissimis studiis atque opti7llis at·tibltS praediti,
TitttS Gaiusque Ooponii, cut» doctrinae studio atque humani­
taUs, turn etiam hospitio Dionis tenebantur. llabitabat is apud
l'iturtl, ut audistis. fuerat ci cognitus Ale.xandriae.
Es ergibt sich also, dass die Ausfüllung der Lücke, die p1

ausgespart hat, durchaus nicht ein Supplementum arbit7'at'ium ist.
Was in der Vorlage nicbt zu entziffern gewesen war, hatte die
Quelle VOll pZGE weggelassen, wofern es sich um ein grösseres
Stück handelte, willkürlich verändert, wenn es sich bloss um
Wörter oder' Buchstaben handelte. So erklärt sich die merk­
würdige Unsicherheit in der Beurteilung der Korrekturen und
Ergänzungen von pZ, in denen Echtes und Entstelltes in sonder­
barster Weise gemischt ist.

Wenn hier die willkürlichen Aenderungen nicht sehr um­
fangreich waren - sie erstreckten sich auf den Ersatz des nicht
lesbaren studio durch dRs allerdings ganz unpassende homo und
die dadurch notwendig gewordene Veränderul)g des Genetivs
doctrinae in den Ablativ -, so ist in § 35 der Ergänzer viel
willkürlicher verfahren, wie wir jetzt durch den Vergleich mit L
feststellen können. 'Es heisst von Clodia:

L: si ea qooe facis quae dicis quae insimulas quae moliris
quae arguis, probare cogitas. . . ..... .

P: si ea q~ae (fac'is, quae dicis, quae in SOt'orem tuam moliris
qooe argltmenta) probare cogitas 1.

Hier war es ganz unmöglich, aus pZGE das Echte herzu~

stellen. Die mit Punkten versehenen Buchstaben waren in der

[Atratini] illitts. Atratini ipsillS, wie Clark konjiziert, ist unmöglich.' Das
Richtige hat schon Muretus gesehen. Rab. Post. 41 lmnc (Postulllttm].

1 Das in Klammern stehende ist von ps in einer Lücke von P/s
, Zeilen ergänzt und steht ebenso in GE sowie einem Teile der jungen

Handschriften. Ein andrer.Teil von diesen stimmt zu, L
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Vorlage, aus der die Ergäniung stammtj\ unleserlich gewesen,
lind daher hatte man' versucht, durch willkürliche Aenderung
wenigstims lateinische Wörter herzusteTIen. Dllss diese Vorlage
nicht der alte Oluniacensjs war, ist sicher. Erstens konnten alls
diesem die Worte ohne besondere Schwierigkeiten' entnommen
werden, wie L lebit und wie wir srhon oben für § 24 festg~stel1t

llaben, zweitens erstrecken sich jene Supplemente ja auch auf
Reden, die im Oluniacensis nicht gestanden haben.

IRt die Vorlage von P die Quelle dieser Supplemente? Das
nimmt man wohl gewöhnlicll o'hne wei~eres an, soweit mim
diese Supplemente nicht wie Halm fUr willkürliche Ergänzungen
ansieht. Doch bringt diese Annahme Schwierigkeiten mit sioh,
die noch nicht gellörig beachtet sind., Dass vorsichtige Scllreiber
auch da, wo noch Buchstaben lesbar sind, auf die Wiedergnbe
der Vorlage verzichten und eine Lücke lassen, ist häufiger der
Fall gewesen. Daraus folgt nooh nicht, dass die Supplemente
eines KorreIttors aus einer anderrn Vorlage stammen. Aber wie
ist es zu erklären, wenn' GE weder mit pI noch mit p2 stimmen,
und zwar 110, dass sie aucll nicht die Lesart deL' Vorlage von pI,
repräsentieren können? Dies ist der Fall zB. Oael. 56:

,cuius ego nec prineipium inveniJ'e neqtte evolvere e:r:itum
possum:

nee TL: neque GEH~ : de pt : idem P2.
Hier lehrt die Uebereinstimmung von GE mit dem Palimpsest

und dem Oluniacensis, dass in GE eine Tradition vorliegt, die
über die unmittelbare Vorlage von P hinnusführt. Denn hatte
diese neque, so ist die Lesart von pI de unerklärlich. Dasselbe
ergibt sich aus Oael. 65:

potuet'untne magis (empore prosilire:
magis 1:,pI : meliori p2GE~.

meliori'stammt nicht aus der Vorlage von pt; wie sollte dort
sonst das echte magis sich erklären? Es ist aber auch nicht
wahrscheinlich, dass meliot'i als Erklärung oder Glosse zu magis in
der Vorlngebeigefügt war, weil man oamelius erwarten wUrde. Es
verdankt vielmehr diese Lesart ihre Existenz der Einsetzung eines
synonymen Begriffs, wie sie beim Abschreiben leicht unterlaufen.

Es bleiben also für die Beurteilung von GE nur zwei Möp;· \'1

licbkeiten: entweder ihre gemeinsame Quelle ist aus P ab­
gesQhrieben, nachdem diese Handllchrift von p2 korrigiert war,

, oder FlGE gehen zusammeol nicht nuf die 'Vorlage von pI zu- I,
rück, f!Onrlern Rnf eine die8er zwar nalle!ltebende, aber von ihr
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verschiedene Handschrift. Die erste Möglichkeit ist ausgescblossen,
weil GE Echtes bieten, was P nicbt hat. Das lehrte scllOn Cael. 56
neque GE: nee Tr.: de pI : idem P2. Ein weiteres wichtiges

Beispiel dafür bietet eael. 8:
guis est qui huie aetati atque isti dignitati non possit quam
1,elU petulanter, eliam si sine ulla suspieione, at non sil1e

argumento maledieel'e?
So der Cluniacensis 1, dessen Text als alte Tradition be­

stätigt wird durch das allerdings etwas freie Zitat des Agroecius
(GL VII 118, 28) pttlclu-itudo formae in viris dignifas, unde Cicero
1J1'o Cndio: quis non IJOssit huie aefafi atgue Imic 2 dignitati, etsi
sinc SUSIJieione, at non siue argumento maledice1'e? Der Parisinus
kennt. eine kürzere Fassung isfi aetati (mit Anslassung VOll afque
isti digllifati), während GE mit isfi aefati (tfque etimn isfi digni­

taU sich der Lesart des Cluniacensis nähern.
Freilich Iwnnte noch Schoell (I. 1. p. 553), auf Grund der

Lesart von GE atque efiam isti dignitati dieses Stück als unmög­
Hcllen Zusatz bezeichnen. Aber unmöglich ist es nur wegeu des
ctiam. Dieses erweist sich aber als willkürliche Zutat durch die
Uebereinstimmung von r. und Agroecius. An der Erklärung des
Agroecius ist nichts auszusetzen: vg1. zB. Cic. off. 1, 130 cum
autem pulehritudinis duo genera sint quorum in altero venustas sit,
in altero dignitas, venustatem muliclJrem dueef'e debemus, digni­
tate'm vif·iiem. Suet. Claud. 30 auetol'ilas dignitasque fm'mae non
defuit. Nep. Dio 1,2 magnam eorporis dignitatem. Plin. paneg.4, 7
dignitas oris. Mit Recht verweist Baebrens 3 auf Cael. 6 sunt
enim maledieta peJ'1'olgata in omnis quorum in aduleseenlia fOl'ma
cl speeies fuit libemlis. Ja der Begriff der Sebönheit ist direkt
notwendig. Denn bei einem hässlichen Jüngling sind die Ver­
dächtigungen unwahrscheinlich.

Indes die weitere Annahme von Baehrens, dass GE das

Supplement aus Agroecius' entnommen hätten, ist schon an sich
nicht wahrscheinlich. Warum hat dann Agroecius Imic, GE isti?
Diese Annahme ist unmöglich, nachdem sich herausgestellt hat,

1 Die übrigen Handschriften lassen am Anfang quis cst aus, wohl
mit Recht.

2 huic verdient den Vorzug vor isti, weil der Verteidiger von
seinem Klienten spl'icht: cf. 28 datu1' ... huie aliqui ludus aetati. Gar
ein Wechsel zwisehen lwie (aet(Jt'i) und isti (dignita.ti), wozu sich die
neuslen Herausgeber verstehen, ist durch nicht.s motiviert.

s Revue de PhiloJ. VIII (1884) p. 41.



Zur Kritik einiger ciceronischer .Reden 367

dass der Ausfall von atque isti dignitati in" P ein individueller,
durch das Homoioteleuton (aetati . .. dign-ita,ti) veranlasster Fehler

ist, dass das Plus auch im Cluniacensis erhalten war. Das aber
. GE auch hier nicht aus dieser Handscln'ift geschöpft hat, lehrt

die Differenz:

L: lmic aetati atque isti clignitati
GE: isti aetati atque etiam isti dignitati.

Jetzt erkennen wir auch, dass dasjenige, was bei der Tra­
dition von GE als 'störend erscheinen musste, nämlich etiarn, ein­
fach zu tilgen ist. Es ist wahrscheinlich aus dem folgenden anti­
zipi.ert, wo es in GE richtig heisst:

etiam sinc ulla SUSIJicione, at non sille aI·gumcnto 1•

Das ist um so bemerl,enswerter,·' als P efiamsi s;ne eqs.

llietet, eine Lesart, die auch Agroecius gehnnt hat: etsi sille eqs.
Nach den bisherigen Erörterungen ist nicht milhr angängig, die
echte Lesart in GE einfach als ZufallsprodulÜ zu bezeichnen 2.

Ist es also ausgesclllossen, dass GE aus dem Parisinus ab­
zuleiten sind, so bleibt nur die andere Möglichkeit Übrig, dass
sie neben ihm eine selbständige Ueberlieferung darstellen. Man
Imt einen l\fittelweg einschlagen wollen, um dieser Notwendig­
keit zu entgehen, und llat angenommen, dass die Vorlage von

GE zwar aus P abgeRchrieben, aber nach einer anderen Hand­
schrift konigiert sei. Aus diesel' seien die echten Lesarten iiber­
nommen, die GE bieten und die sich nicht als Konjekturen kurz
abtun lassen, zB. Sest. 10 puel'ilis G (als Tradition bcstiitigt durch

den Bobbienser Scholiasten): virilis P u. n. 3• Als Beweis dafür
fUhrt der neueste Vertreter dieser Hypothese, Peterson (I. 1. p. IX)
Stellen wie dorn. 47 an, wo anstatt legum sc1'ip(or in G steht:
legum sC1'ipturae vel SC1'ildor (ähnlich dom. 61 nec communium

1 Es wäre auch denkbar, dass atgue etiam auf eine Doppellesnrt
atquc + cl zurückginge, wie der Guelferbytanus I Div. in eaec. 8 hat
(hierüber Madvig opuse. acad. I 11;34 p. 333 = 21887 p. 271).

~ Im übrigen halte ich hier die Ueberlieferullg für richtig. MüHet·
bemerkt: (adle esse dieit Cicero petulantcl' maledicerc illi a.cl/lti atque
etialll illi dignitati ita ut maledicta (de fictis enim maledictis, Iwn de
vel'is criminibus agitur) clI'gumentum· habeanf., etill/Ilsi culpae nulla sus­
picio subsit. Aber weder eticlI/l. (vor isti dignitati) noch etiamsi ver­
trägt sicb mit dem richtig entwickelten Gednnken.

S Weitere Beispiele bei Madvig OPIISC /lead. 11834 p. 423 (= 21887
p. 349), die Pelersoll wiederholt.: 11[. TlIlli Ciccl'onis orationes post
1'editum usw. (WH) p. VIII. Madvig urteilt übrigens richtig über G.
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lwsUuni - vclomnium G statt nec omnium hostium). -Bier sind
Schreibfehler in der Vorlage durch Beifügung dei' echten Lellart
korrigiert gewesen und v6n G in den Text aufgenommen worden.
Dass diese Korrekturen imc_h nur aus einer anderen Quelle stammen,
als der Handschrift, aus der die Vorlage abgeschrieben war, ist
nicht erweisbar. Son-st müsste man Aehnliches auch für die ge,

meinsame Urquelle VOil PGE annehmen wegen bar. resp.23 ter­
t'am non tenuit aut tensam (der Arclletypus also termm tensam).-

- Interessant ist die erste Variante legum scriptu1'ae vel scriptm' ;
sie weist wolll auf die Schreibung sCl'iptur hin. Diese barbarische
Orthographie ist in nachkaroJingischei' Zeit mindestens sebr un­
wahrscheinlich l. Die Spaltung von P und GE ist - also erheb­
lich weiter- zuriickzudatieren als man bisher anzunehmen ge·
neigt. wal;!.

Darauf führen auch die Lücken, die G und E eael. 38 haben.
Hier ist in GI ausgelassrn: fili ... defencleret, in E: se non
facile ... aliqua. Da der Ausfall durch ein Homoioteleuton
nicht erklärt werden kann, miissen wir versuchen, andere Griinde
dafür zu finden, Dass die Lücken auch nicht wegen Undeutlich- '
keit der Vorlage entstanden sind, lehrt der ,erscbiedene Umfang.
So sehe ich kaum einen anderen Weg, als das Ueberspringen
von Zeilen anzunehmen. Das beiden Handschriften fehlende
Mittelstück enthält 21 Buchstaben, vorher fehlen in G 42 (oder 41)
BuchstIlben, damach in E 42 Buchstaben. Das Bild der Quelle
wäre also etwa so gewesen:

1 filii causa est expeditis
2 sima quid enim e.sset in quo
3 se non jacile defenderet
4 nihil iam in istam mulie
5 1'em dico sed si esset aliqua.

Da wäre also in G Zeile 1-3, in E Zeile 3-5 übersprungen.
Zeilenlänge von 20- 22 Buchstaben deutet aber auf Einteilung

I Aehnlich ist die Variante dom. 22 zu beurteilen: 1lteretut· P
(recte): ut praetor GME. Auch die Verlesung des e zu p weist auf
vorkarolingische Schrift, wahrscheinlich Unziale.

2 Eiu paar weitere Beispiele für die Selbständigkeit von GE
gegenüber P, die durch äussere Zeugnisse gesichert wl'rden. Cael. 13
audacitet· Clun. GE: audacter PR (cf. Hey, Thes. litlg. lat. II 1248, !31)
47 si se Arus. GLVII 465 GE: si sese P falsch. 51 L. Luccei P2GEH:
Luccei Plt. '54 M. Caelio 'r-p2G: Caelio PIEH.
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des Schriftraumes 'in Kolumnen 1 und fübt ebenso über P
11inaus 2.

Eine'n weiteren Beweis dafür, dass GE ni,cht aus P stammen,
liefern die Missverständnisse, denen' die bekannte insulare Ab-

. l;iirzung von al/tem ausgesetzt gewesen ist. Da diese den kon­
tinentalen Schreibern fremel war, erklärten sie in vielen Fällen
das ihnen unbekannte Zeichen falsch, indem sie es mit deri ihnen
geläufigen Kürzungen von mim und mehreren Formen des Pro­
nODlens Me verwechselten. Nicht selten wurde auch das fremde.
Zeichen, dessen Buchstabenwert nicht erkannt wurde, einfach aus­
gelassen. Belege fitr diese Tatsachen bietet die Ueberlieferung
der ciceronischen Reden des Pariser Corpus in Menge.. Ich be­
absichtige nicht, sie alle aufzuzählen, will aber doch wenigstens
dnrch einige Beispiele die nicllt genügend gewiirdigte Tatsache
beleuchten:

p. red. sen. 22 alltem PGH: enim El : aut W
la6 autem PG: hi El
30 aulcm PG : haec El
31 au.fem Pa : cnim E

p. red. pop. 10 autem PEV: hoc G: 001. S
dom. 72 at/tern P: 001. (}

80 autem PV: om. GM
82 autcm PG V: huius M

107 autem Klotz: ef/im G.MV: 001. P
113 au/em Klotz: ,ß· G: 111, P: hunc ]J! .

Sest. 22 autem P: hoc G
127 autem P: li G
138 autern P: haec G

Vatin. 10 autcm Pa: huius E
20 autem PG : lm,ius E
41 autcm P: huius GE

Cael. 50 al/tcm C1uniac. : nm. PGE
64 autcm G': cnim E: hoc PH: (lll lioc L 3

1 Der von Peterson entdeckte Clunillcensis der Verrinen, Ca­
tiJinarien usw. hat zB. 2 Kolumnen mit 22-27 Buchstaben auf der Zeile.

2 Derartige Rechnungen werclen natürlich um so unsicherer, je
grösser das in Betracht kommende ~tiil,k ist. So will ich· nur nuf das
ähnliche Verhältnis eael. IG hinweise'u, wo Gauslässt et de e1"illlinibus
... ambitus, E ausserdem das folgende his ipse; das könnten 7+3
Zeilen sein.

S fuC'rant alltem "agati, fueratlt. ael ha·ne rem callaeati (wobei
arl hane "em !imi KOIvoil steht; ad hor. wäre daneben unpassend)...

Rhein. Mus. r. Philol. N. F. LXVII. . 25
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Halb. 41 aufem P: hoc GI (per compendium) E
ibid. aufem PG2 : hoc GI (per compeodium) E.

Aus dieser langen und nicht vollständigen Uebersicht ergibt
sich, dass besonders in den Handsclll"iften GE insulare Abkürzung

viel Verwirrung angerichtet hat. Auch deswegen ist es unmög~

lich, sie aus p: herzuleiten, um so mehr, als ja P selbst von

derartigen Irrtümern nicht frei iRt und RO hezeugt, dass die Ur­
SI1Clle davon weiter l;urückliegt. Dass die h rtümer in P seltener
sind, als in GE, erklärt sich wohl einfaeh daraUS, das8 ,P ge­
schrieben ist zu einer Zeit, als die insulare SclJrift auell den
fe~tländischen Schreibern noch nicht so ungeläufig war, wie zur
Zeit als GB geschril'ben wurden., Das Verhältnis dieser Hand­

schriften wäre also so zu, denken:

Unziale Handschrift

I
Insulare Schrift

1\
p x

1\
GE

Nicht berücksichtigt habe ich bisher den zuefRtvon Baehrens
fiir die Caeliona herangezogenen Hnrleian'uR 4927 H, den ~ie I'ng­

lischen Herau~geber weiter ausgenutzt haben. Baellrens war ge­
neigt, 11 neben P als unabhängigen Vertreter einer anderen
Familie anzuerkennen. Il hat in der Tat manclle gnte Lesart,
diA sich in P nicht findet, und, so ist diese Wertschätzung be­
greiflich. Nomrntlirh schien für sAine Unabbängigkeit die Tat­

sl1l:he zn s(lrel'11I'n. dass die Umstellung der ~ 27-36 nach § 17,
die olfen haI' in l'GE auf Vertauschung zweier Quaternionen zu­
rUckgeht, sich in H nicht findet. ' Indes lehrt die genauere Be­
trachtung einzelner Lesarten von H, dass diese Handschrift lwn·
taminiert ist, eben so wie ,die jungen Handschriften, von denen
ein bl'sonderR schlagendes Beispiel (Cael. 24) erörtert ist 2.

I\lan v'ergleiche: dom. 42 funus te Pmg V: fUl1este P1GM:
fUllcste funusfe H.

Cael. 65 magis I:pl : meliori P2GE: meliol'i magis HS.

1 Rcvue de philoJ. VIU (Hl8~) p; 33 sq.
2 Ein anderes,Cae!. 52 sumeret L (recte): tum it'et P2GE: tllm

Sl/lIIcret S.
a In der Caeliana Rcheint die zweite Quelle dei' TraJition von H

und den sich ihm anschliessenden jungen Handschriften der Clunia-
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Selbständige, auf Tradition' beruhende J,esarteu sind min­
destens sehr spärlicb, In ihnen berübrt si?b H gewöh'irljch mit'
den jungen Handschriften. Doch scheint das Verbältnis für die
verschiedenen Reden ver8cllieden zu sein. Abel' besonders in

, denen, wo der Cluniacensis versagt, scheinen die Abweicbnngen
von PG durchgängig auf Interpolation oder Konjektur zurück­
zugehen, vgl. dOlD. 96 unius disccsslt PG : meo discessu H.

Vatin. 28 1 illis claY'issimis' GE: illilts clarissimis P: illius
familiarissimis viris clat'issimis 2 H.

Jedenfalls ist den SOllllerleslll'ten von H gegeniiber die
grösste Skepsis am Platze.

Dass P! willkürliche Aenderung an dem vorgefullllenen Tl'xte
vorgenommen hat, ist schon durch einige Beispiele belegt. Seine
Korrekturen sind also in jedem einzelnen Falle zn prüfen. Dass
sie oft auf handschriftlicher Tradit.ion beruhen, lehren elie Er­
gänzungen der Lücken von pt, von clenen se1bst Halm eit:lige
aufzunehmen sichentschliessen musste. Abel' nicht' selten sind
die Aenderungen von p2 auch ganz willkürliche Konjekturen:

Sest. 28 qui me G richtig: quirle pt mit Schreibfehler, wo·
raus p2 ganz unpassend qui sine macllt.

Sest. 64 quae pt : qua G: quare p? falsch.
dom. 91 vis intiS pr!vati pt: vis privati GMV, (mit Unter­

drückung der unverständlichtIn Reste): vis intima privati P!H,
eine kecke Interpolation.

Aber seibst auf pt ist kein unbedingter Verlass, Auch hier
,begegnen wir willkiIrlichen Aenderungen, dom. 16 possem aliquid

.~a re necne mtio non ltabebatur llat Garatoni iiberzeugend
stellt. Die Handschriften biet.en folgendes:
"'[1 : in ea re ..... mtio mit sorgfältiger Aussparung der

". 'e; was sonst in G selten geschehen ist.
\·.i';':,~p ; inea regener-atio.

censis zu sein. Darauf wird es also wohl beruhen, dass die Umstellung
iu der Caeliana sich nicht findet. Die Liicke in der Viltiniana (§ 4.),
die im C)uniacensi~ nicht gestanden hat, ist in H nicht ausgefüllt.

1 illis clal'issilllis Paulis Maxilllis Ar,.-icrl1lis richtig Halm, Nau­
gerius I\:onjoktur illis vil'is clal'issimis, die l\'Iiillel' und Peterson im
Texte beibehalten, beruht auf der Lesart der interpolierten Handschriften.

2 oder clm'issilllis vil'is. Aus Petersons Apparat ist das nicht
deutlich zu entnehmen,

S Hierin el'kannte Bniter unzweifelhaft mit Recht Reste des
)famens des Tib. Gl'acchus,
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H: in ea re un"enda (ohne 1'alio) mit ganz willkürlicher

Aenderung.

Hier ~ind also in P die überlieferten BuchstabenreRte keck

verbunden ohne Rücksicht auf den Sinn, und ein Schreiber hat

selbständig nachgeholfen, wo die Ueberlieferung versagte. Aelm­

lich liegt die Sache p. red. sen. 9:
V einnano richtig.

pi gennano.

pZmgG ccsonino (-ni H) (der :Name wohl aUS § 13 ent­

nommen).

Das bier sowohl pi wie p~ willkiirliche Aenderungen hieten,

liegt auf ller Hand. Der Archet.ypus von piP?G scheint eC11nallO

gehaht 7.U hahen. Aber dass nicht erst der Schreiber pt selbst

diese Interpolationen vorgenommen llal, scheint sich aus dom. 47
zu ergeben, wo für 0 Cael1l1tn von riG geschrieben ist oceallum,

was pz zu OCell11tn verhessert (ebenso 1/).
Olfenillmdig interpoliert ist P auch dom. 140, wo die

mangelnlle Erkenntnis der handschriftlichen Beziehungen die Her­

ausgeber ilTf'gefiihrt hat. G hat richtig: delalum es! ad 1'08,

l.Jonlijices, cf 1JOst omnium sermone cclebmfum eqs. In P steht:
delala lUllt Wllt ... celebra/(t. Das ist entstanden ans folgender

Schreibweise:

la sU1~f

delatumst.

Ro erle1ligen sicl1 die. KonjeJ<turell von Müller: delala ttlm

1·e.~ csf .. cl ... eclelJmfa l111d von Pcterson: delaf(l fum S1m(

ra .. ('t .. cclclJraln. Die Stelle lehrt aher, dasR die ungewohnte

S('IIl'f~ihweise zn willkiirlicher Aenderung Veranlassung gegeben
h...t 1.

Lehrreich ist auch Sest. 29 quae (familiaritas) milti cum
]JaI1'e cius cral. Statt. desllen bat P guae mild cum f1'a11'e CI/1II

palrc eius eral. Die Entstehung dieser Lesart klärt G auf, wo

statt milti c1l1n palre steht.:

Will fmtre mihi vel compal'e cmu paf1·c.

Das deutet auf folgende Lesart iu der gemeinsamen Quelle

von PG:
rum f1'af1'e vcl cum paf1"c

milli compa1"e

1 Aehlllich erklärt Rich dom. !:J8 rlivil/a cst G: divino P: (livina
sit MY ans divillost. Vgl. CaeJ. Ii(j tradl/cln sunt cst 1'.1;9 ObSCfllissima
e~t Halm: obscenissima sit codd. . ...
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In P ist also nur die KorrektUl', die Richtiges und Falsches
vereinigt und sich dadurch als Konjektur-erweist, abgeschrieben,

G hat sowohl die verderbte Lesart, wie die Emendationsversuche
in den Text aufgenommen.

So ist also selbst gegenüber dem Parisinus bei aH seinen
VorzÜgen doch Vorsicht geboten. In manchen Fällen hilft G
und neben ihm E das Echte wiederzugewinnen. Auf G und
ebenso auf E kann demnach der Herausgeber unter keinen U 1Il­

ständen verzichten.
Dass die Trennung der Familie des Parisinus - denn so

darf man trotz der Selbständigkeit von GE sich Rusdrüc1<en ­
von der des Cluniacensis in ziemlicll frUher Zeit erfolgt ist., er­

gibt sich aus der Art einiger Varianten, die Majuskell<OlTuptelen
voraussetzen:

Cael. 71 aeraria L : afraria PGEH
74 sed abit PGEH : seda/'ef L.

Noch deutlicher spricht folgende Differenz:
Cael. 32 fmt1'em L Sacerd. GLVI 468, 26:

fratt'e roEH Rufin. RL 40, 16.
Das ist keineswegs bedeutungslos. Denn es lehrt nns, daas

wir, wo beide Familien übereinstimmen, den Text des ausgehen­

den Altertums besitzen. Leider sind wir in dieser glücklichen Lage
nur für die Caeliana und auch da nur unvollkommen, da uns
der Cluniacensis nicht mehr selbst vorliegt. Immerhin können
wir als wahrschein lieh ansehen, dass auch für di~ sonst im Clunia­
censis und anderwärts erhaltenen Reden die Trennung frUh statt­
gefunden hat, und dass also für die Cluentiana und Miloniana
dasselbe gilt wie fUr die Caeliana.

Aber wir sind ja Uber den Cluniacensis nur unvollkommen
orientiert, und eR scheint mir sehr gewagt, aus dem Fehlen von
Randnoten im Paris. 14749 (L), deren Ursprung aus dem Clunia­
censis sicher steht, auf U ebereinstimmung des Textes dieser

Handschrift mit der alteu Handschrift zu schliessen. Ein argu­
mentum ex silentio ist 'bei einer alten Kollation ja viel bedenk­
licher als bei einer modernen, Ich glaube, es lässt. sich für
eine Stelle wahrscheinlich ma.chen, dass L nicht unbedingt zu·
verlässig ist.

F. 8c1l0e1l1 hat Rieber Recht, wenn er an den Worten Cael. 30
aurum sumptwn a Clodia, venenum qÜaesitum quod Clodiae clal'e-

1 J. J. p. 552.
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tur dicitur Anstoss nimmt. Er hebt klar hervor, dass Cicero
erst illhnählich auf Clodias Namen zusteuert, dass er ihn erst
erraten lassen will, ehe er ihn nennt. Dieser Effekt geht ver­
loren, wenn gleich im Anfang die Tatsachen und die Person,
1I1Il die es sich handelt, plump erwähnt werden. 8choe11 tilgt
also den ausgeschriebeilen Satz als Interpolation, Nun fehlt ab"er
in der W olfen bütteler Handschrift das Stück: aurum, .. daretm',
Dass wie sonst in den jungen Hanclschriften 1 auch in diesel' Ein­
w:rkungen des Cluniacensis sich finden, lehrt besonders die Les­
art ut dicitUl' (statt des einfachen dicitur, 'was in der Familie
eies Parisinus steht); diese ist durch :r als aus dem Cluniacensis
stammend bezeugt. Nehmen wir noch dazu, dass im Parisinus
(nach Halmq Zeugnis von erster Hand) die Worte" a clodia .. ,

dareiur teils auf Rasur, teils über der Zeile geschrieben sind, so
erkennen wir, elass wir es hier nicht mit einer allen Hand­
schriften gemeinsamen Interpolation, elie ja aus der Zeit vor der
Trennung eier Handschrifte~familien stammen müsste, zn tuu
haben. Denn der Zustand der Stelle in P weist darauf hin, dass
das nachgetragene Stück nicht in eine ausgesparte Lücke ein­
getraKen, Aondern während des Schreibens vom Schreiber als
Bestand des Textes anerkannt worden ist. Wir dürfen daher
vielleicht vermuten, dass es auch in der Vorlage von P nicht
im Texte stand, sondern dass diese es nur am Ra.nde kannte. aurum
sumptum a Olodia, venenum quaesitum quod Olo(liae darefttr ist
also lediglich e~ne Inhaltsangabe ller folgenden Abschnilte, die
in der Mehrzahl der Handschriften ebenso in den Text geraten
ist, wie zB. bei Caes. GaU. I 13, 3 die Notiz: Le[Jati ab llelve­
tÜs ad caesarem missi pacem petitum cum denuntiatione tel'rol'is
(ap, om. recte rr),

Aber alle diese äusseren Verdachtsmomente richten sich
nur gegen die Worte aurum. , . darefut·, Will man also mit
Schoell aurum, , , dicitur als Interpolation tilgen, so beraubt
Illan sich der äusseren Beglaubigung, die ja nicht erforderlich
iAt für eine Athetese, aber doch eine wilkomlUene Btlstätigun~

bietet. Ich glaube indes, dass wir einen besseren ~inn gewinnen,
wenn wir ttt dicitUf 2 beibehalten: sunt autern duo crimina, auri
et veneni, in quibus una atque eadem persona versatur 3, ut dicitur.

1 Siehe oben p. 361.
2 Schoell kannte nur clicitur (ohne ut) als Ueberlieferung. Erst

durch List ut als alte Tradition gesichert.
8 vel'satm' Pist gewiss richtig überliefert. ul'g(u)etlll' GEist durch
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So wird die allmähliche Führung des Geaankens auf Clodias
Person besser vorbereitet, als durch das eine positive Gewissheit
schon jetzt bezeichnende einfache Verbum versatur. So scheint
an dieser Stelle der Zusatz nicht der gesamten Ueberlieferung
eigen, und ihre Klarlegung brachte eine sichere Entscheidung.
Gleichzeitig erkennen wir aber, dass wir auch nach der Ent­
deck~lDg der Ableger des Cluniacensis in den Randnotizen oer
zweiten Hand des Parisinus 14749 (L) und den Exzerpten des
Bartolomeo da Moniepulciano auf die jungen Handschriften nicht
ganz verzichten können.

Wo uns die Kontrolle des Cluniacensis fehlt, wo wir auf
die Familie des alten Parisinus allein angewiesen sind, sind wir
wesentlich scblechter dran. Um so mehr müssen wir die Neben­
überlieferung der Testimonia ausnutzen, die zur Kontrolle dienen
kann. Auch in dieser Hinsicbt ist noch nicht überall das letzte
VVort gesprochen.

dom. 22 handelt von einem Briefe Cäsars. an Clodius, den
dieser in öffentlicher Volksversammlung verlesen batte, um Cäsars
Einverständnis mit seinem Vorgeben gegen Gato zu beweisen.
gratulm'i tibi quod M. Catonem a f1'ibunafu tuo removisses et quod
eidern in posferum de extra01'dinariis 110testatibus liberfatem ade­
misses. Cicero kritisiert diesen Brief: quas aut numquam tibi ille
litteras misit, aut si misit, in contione recitari noluit. Es ist·
auffallend, dass. die Herausgeber sich bei der verschrobenen Wort­
stellung des ersten Kolons beruhigt haben. Die Bedenken müssen
um BO stärker sein, als ja Rufinian RL 41,3 die Stelle in stark
abweichender Fassun~ zitiert, wovon freilich weder bei Müller
nooh gar bei Peterl!on etwa11 Ordentliches notiert ist1. Das Zitat
soll als Beispiel einer anopi<x dienen:

anopi<x eadem est et hl<XnOpl']O'I<;;, addubitatio quaedam, wm
simulamus quaerere nos, ttnde incipiendttm, ubi desinendwn,
quid potissimum dicendum, an omnino dir.endum, curnque ar­
tificialiter simulamus nos ibi l! res invenire, non paratos venisse.

Buchstabenverlesung entstanden (Vel'wechaelung von (r)s um1 g bei
insularer Schrift). Baehrens' Konjektur vocatur ist ganz ungliicklich,
Schoells Vorschlag persona inducitl,r erledigt sich durch die Lesart
ut dicitur.

1 Sie begnügen sich, daraus eine einzige Variante (protulisti statt
fin.visti) zu zitieren, wahrscheinlich weil Baller lJl'otuZisti aufgenommen
hatte.

2 D. h. an Ort und Stelle im Allg·enblick des Sprechens.
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Cicel'o in Verrem : quem? quelnllam? recte admoncs: Polycli­
tmn esse dicebant. Et de domo sua apud pontij~ces: tibi lite­
ras We misit? quas? auf nU1'I7!Jualll misit aut si misit in co/!­
tiolle l'ecitari noluit. daque sive iUe misit sire tu protulisti,
certe consilium [uum dc hanore Catonis nudatnm cst.
QuintiJian, mit dem die theoretische Erörterung aufs engste

im Wortlaut übereinstimmt, hat die Beispiele Ruflnians nicht,

~ondern führt aus einer Fülle ihm vorliegender Beispiele eines
11.11 1• Woher also auch H.uflnian die Beispiele entnommen hat,
jedenfalls enthielt sein Text von dom. 22 (oder der seiner Quelle)

eine Frage. Der in unseren Cicerohandschriften überlieferte Text

enthält keine, wohl aber eine sehr unbeholfene Wortstellung.

Grund genug, die Lesart Ruflnians genauer zu erwägen. Es muss

auffallen, dass Cicero so ohne weiteres die Existenz des Briefes

leugnet, und dass quas sich auf das sehr weit entfernte, am An­

fange des Paragraphen stellende littcras zurück bezieht. Beides

ist nicht sehr geschickt. Beides wird vermieden durch die

Fassung der Stelle bei Ruflnian. Cicero fragt erstaunt: tibi We
littel'as misU? dann weiter quas? und nun erst, als Clodius sie

nicht vorweisen kann, kommt. Cicero der Gedanke, der Brief sei
vielleicht erschwindelt 2 j nun erst schliesst er: aut llwnquam misit
aut si misit, in eonfionc ,'ceitari noluit 3. In dieser Fassung ist

alles klar, alle Anstösse, die der Cicerotext bietet., sind beseitigt.
I<.:s kann wohl kein Zweifel sein, das.~ Rufinian den echten Text

erhalten hat.

Es bleibt nur noch die ~'rage: wie ist in den Handschriften

die Verderbnis entstanden? Sie ist nicht so schlimm, wie es auf
dem ersten Blick erscheint: tiui iUe litteras misit (21 Buchstahen,

also wohl eine Zeile) war übersprungen und am Rande nach­
getragen. Dieser Nachtrag wurde an falscher Stelle eingeschoben,
indem man 111isit alB das Stichwort auffasste, lIas den Platz, für

den der Nachtrag bestimmt war, bezeichnen sollte, ein Rehr ver-

1 inst. IX 2, 19 eui!ts mo(li exempz.is plena sunt omnia, sed un'll/lt
interim suffieit (folgt Cluent. 4).

2 In Wirklichkeit zweifelt natürlich der Redner nicht an der
Echtheit, aber er will bei den Hörern wenigstens daran erinnern, dass
man Clodius den Schwindel zutrauen könne.

a (quas) schiebt Halm vor dem ersten aut in der Ausgabe des
Rhetors ein, Ich bezweifle, dass man au die Frage q'uas? ein Kolon
wie das folgende durch relativen Anschluss anknüpfen kaun. Halm
staud offenbar unter dem Einflusse des Cicerotextes.
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breitetel' Schreibgebrallch, der apäter zu vielen Irrtiimern Anlass
gegeben hat.

Wenn Rufinian nlRO hier daR -Ecllttl bewahrt 11at, so brauchen

wir seinen sonstigen Text nicht ohne weiteres zu billigen. Schou
'ob er mit itaque Rec];t hat,' ist mehr als unsicher. Denn eine
BegrÜndung enthi\lt das Folgencle nicht; lIas von Ernesli aus

dem Überlieferten auf hergestellte at ist. durchaus erforderlich.
Ebenso ist mir das Verbum pl'otulisti zweifelhaft. Nur das un­
gerechtfertigt.e Misstrauen gegen alles, was nicht von pt heITiihrt,
konnte Baiter veranlassen, es aufzune]lmen. ji'1'l:cisl-i hat p2 auf

Rasur 1" ebenso GV, und 11lisisti in 1/1 ist aueh nur eine Korruptel

von finsisti. jin:cisti verdient aber entschieden den Vorzug vor

prolulisti. Zu diesem wÜrde man notwendig die Angabe del'

Quelle erwarten: de tuo protulisti oder etwas Aehn~iches. Ausser­

dem bezeichnet fingere den erforderlichen Begriff viel klarer und
schärfer als proferrc, Auch passt das betonte tu nur zufin:cisli:
Illag Cä8ar der Verfasser sein oier du 2, In Einzelheiten also
enTeist sich die handschriftliche Tradition hier als sorgfältiger

als das Zitat. Aber in der Hauptsache hilft uns dies eine
Schwierigkeit iiberwinJen, die wil' sonst höchstens hätten er­
kennen, aber kaum beseitigen können.

Ein Zitat hilft uns auch an einer anderen Stelle derselben
Rede, Cicero spricht von der Teuerung, fÜr die Clodius und seine
Spiessgesellfln .ihn verantwortlich machten. Da heisst eR nach
dem hoffnungslos verderbten, Schluss des zehnten Paragraphen 3 :

(ru'mentum provinciae (l'Itmentariac pe.trtim' non ltrL1.JelJanf,
lJa1't-im in alias ten'as, credo lJropter varietatem vCllditorwn
miserant, partim quo gratius esset twn cltm in ipsa {ame

1 Halms Angabe, dass {in:t'isti von viel jüngerer Haud herrühre,
muss irrig seiu, da fin:cisti auch im Bel'llensis steht, deI- nur die alten
Korrekturen kennt. Sollte Halm trotzdem Recht haben, so mÜsste
eben auch finxisti vor der Rusu'" dagestanden hab~ll.

9 l1Iisissc finxisti, wie L.ange will, iat deswegcn zu verwerfen,
weil es den Gedanken abschwächt, Cicero wirft dem Clodius direkt
eine Fälschnng vor, Auch fictas lJrotulisti (so Sel'l'uys) macht etwas
Unwesentliches zur Hauptsache,

ß Sicher scheint mir nur zu sein, dass am Schlusse 2JlItarlmt oder
lJ'tt(ll'int zu lesen ist, Die zweite P"rson des Singulars, die gewöhnlich
statt eies überlieferten plltavit eingesetzt wird, ist unmöglich, weil qui
= tui ist. Von Clodius selbst könnte es höchstens heissen: qui te reno­
vare posse putasti, nicht te 1'e1l0vatuntm, '
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sllbvenissent, custodiis sllis cTausmll conlinebant, ut subilo
novum milierent.

Einen wichtigen Schritt zur Wiederherstellung ries Echten hat
Madvig getan 1, der als Subjekt der Kola vom zweiten partim ·an
vCIl(liforcs erkannte U11'1 aUR varielafem das sehr passende cari­
tatem henÜellte 2, Aber es hleiht ein Anstoss bestehen in dem
letzten Kolon: trt subifo tlOl'lItn mittcl'cnt 'damit sie plötzlich
neues Getreide schicken könnten'. Kann novus so gebraucht
werden? . \Valln wollen sie ihre Vorratshäuser entleeren? Durch
einen 'plötzlich gesteigerten Import wUrden sie jedenfalls I,einen

vorteilhafteren Ahsatz erzielen, sondern einen Preisabscblag,
würden also schlechte Geschäfte macllen. Und auch wenn wir
den Satz ironisch auffassen - 'sie buHen (lie Lieferungen zürück,

um billiger zu verkaufen' -, ist der Sinn nicht befriedigend:

wedel' slwito noch novltIn ist damit erklärt.
Von Wichtigkeit ist hier das Zeugnis des Arusianus Messius

(GL VII 509,4), der als Beleg für sub c. ace, die Stelle in
etwas verkUrzter Form zitiert: th/mentum prol,inciae, quod gratitts
csset cum ipsa fame subvenisSe, custodiis snis clausum continebant,
ut sub novum mittel'ent, Die mechanische Erklärung des Gram­
matikers 3 hilft uns nicht viel weiter. Doch scheint das voraus­
gehende Beispiel .für denselben Gebrauch darauf hinzudeuten,

dass sub temporal aufgefasst werden soll: sub novum (scil. fl'11­
mentum): 'unmittelbar vor der neuen Ernte'4. Da ist natur­
gemäss dei' höchste Preis zu erzielen, wtliL die Vorräte am

weitesten Rufgezelll't sind. Es fragt sich nur, kann sub novum
fntmentum in jenem Sinne gerleutet werden. Verwandt ist jeden­
falls der Gebrauch der Präposition bei eic. ad Q. fr, 11 1, 1

I Allversal'ia II (1873) p. 215.
2 Halms Konjektur; aviditatem ist wesentlich schlechter: es

müsste mindestens aV(tritilll1l heisscn, wie Graevius vorgeschlagen hatte.
Aber dieses würde nur auf den letzten Teil, die Zurückhaltung des
Getreides in den Depots, passen, nicht auf ,len Vel'kauf in andere Länder.
Oder kann propter val'ietatem venditorull/. etwa heissen: wegen der
Wandelbarkeit, Inkonsequenz der Verkäufer? Dann würde 111'ovinciae auch
im zweiten Teile des Satzes l::lubjekt bleiben, was nicht unmöglich ist,

S sub hane rem lJro per hane rem: VCl'g. Aen. I (G62): ct sub
noctem CU-I'lt reCUl'sat.

4 Diese Erklärung hat mein Grossvater Reinhold Klot~ in der
zweiten Ausgabe des Teubnel'schen Cicero gegeben (U 2 1866 p. LXXX).
Von den neueren Herausgebern ist ihm niemand gefolgt, freilich hat.
auch keiner eiue Erklärung von subito gegeben,
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Sel1aitlS fuit ft'equeniior quom puiabamus esse posse mense De­
cemb"i sub dies fesios (unmittel bar vor den Feiertagen J. Und
weiter: kann stlb novum (frumentum) 'kurz vor der neuen Ernte'
bedeuten? Dafür weiss ich allerdings keine Beillpiele und Ana.­

'logien 'anzuführen. Immerhin scheint es mir nicht unmöglich.
Ich schliesse die Behandlung einiger andrer Stellen der

beiden Reden pro Oaelio und ele domo sua an, aus denen unsre
Beispiele entnommen waren, wo ~ir das letzte Wort noch nicht
gesprochen zu sein scheint.

Cae\. 8 illud tamen te esse admonitum voZo primum qualis cs talcm
te e:visUment, ut quantum arerum turpitlidine abes, tonium
te a 'verborum libertate seillngas j deinde ut ea in alterum
ne elicas, quae cum tibi falso t"csp<msa sint, crubescas.

Mit väterlichen Worten ermahnt Cicero den j~mgen Atratinus,
über seinem guten Ruf zu wacllen. Da die Worte so, wie sie
in der Familie des Parisinus stehen, und wie ich sie angefiihrt
habe, keinen Sinn ergeben, wollte Sehoell l qualis ... existiment
als eine vom Rande eingedrungene Bemerkung tilgen. Die An­
stösse sind augenscheinlich: besonders betont SchoeH mit Recht,
dass zwischen den beiden die Aufzählung gliedernden Partikeln
prinmm ... deinde ein Stück ohne eine solche unmöglich ist.
Etwas verändert ist die Sachlage dadurch, dass die "Torte omnes
essc, die bisher auf der Autorität dei' Wolfenbüttel.er Handschrift
beruhten 2, durch L auf den alten Cluniacensis zurückgeführt
worden sind, der auch ut qualis bietet, was schon Lambin ge­
billigt hat. So liest denn auch Clark, ohne vom Cluniacensis
abzuweichen: primum ut qualis es talp.m te omnes esse e:/Jistiment,
während van Wageningen SchoeiI folgt. Aber auch nach diesen
Ergänzungen ist der Satz an seiner Stelle nicht möglicll. Denn
es ist ein Unding, jemanden aufzufordern, dass andre etwas
meinen. Dies erkannte Halm. Aher auch sein Vorschlag: tawlII
ic (velis homines) e:/Jistiment befriedigt nicht, zumal dlt. el' nun
durch den Cluniacensis widerlegt i8t, Dasselbe gilt von Franckens
Konjektur (1. 1. p. 206): talem «(ac alii) te ea~istiment, die iiber­
dies dlt.s ganze Satzgefüge sprengt, weil dann wieder die beiden
folgenden ttt nicht von admOllitum ve[Ün abhängen können 3. Nur

I I. 1. p. 555,
2 homines esse hatte indes schon Halm aus dem Coloniensis (= 11)

notiert.
8 Auch Baehreus Konjektur I. I. p. 41 talem tc e:cistimcnt (ut

cm'cs tum) llt quantum eqs. ist aus mehreren Gründen verfehlt.
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diese haben also unmittelbare Bel:iehullgen zu admonitmn t;elim;
der Satz ut ... exisliment liisst sich nicht damit verbinden .
.Abel' ihn darum tilgen, das heisst den Knoten zerhauen, der zu
lösen ist. Denn es ist bedenklich, weil ja im folgenden Para­
graphen 9 tantum sit quantum vos existimatis (-efis Ernestifalsch)
gerade auf unsern Satz zurückgewiesen wird. Fassen wir das
ut als rein final, so erhält der Satz seine Bedeutung: damit die
Welt dich so beurteilt, wie du wirklich bist. Aber dann ist
er naell pl'imum unmöglich. Alle Bedenken schwinden, wenn
wir prÜllum vor' ut quantum stellen. Die Verschiebung ist leicltt
zu erklären: ein Schreiber setzte bei der Aufzählung die diese
ordnende Parti.kel eirifach zum ersten ld, weil er' die verschiedene
Bedeutung der drei ut nicht beachtete. Für den Schriftsteller
bedeutete dies keine Bärte, weil es keinem Römer einfallen
konnte, ut . . . existiment in gleicher Weise aufzufassen, wie
ut .. seitmgas und deinde ttl . . dicas., lalern te omnes esse ex'isti·
mellt hat r, der Harleianns homines statt omnes, was wohl ent­
scllierlen den Vorzug verdient. Die Stelle würde also zu lauten
haben:

illud tamen te esse admonitum volo, ut qualls es, talem te ho­
mines esse existiment, primum ut ... seiungas de'inde ut . . .
ne dicas eqs.
Einer kleinen Korrektur scheint mir Cael. 52 si non diteit,

eur (ledU? si (liteit, eodem se emseietztiac scelere devinxit zu be­
dürfen. Wenn Caelius der Clorlia mitgeteilt hat, dasR er das
von ihr entliehene Geld verwenden wollte, um einen Mord zu
begehen, s~ ist Clodia mitschuldig an dem Verbrechen. Schwierig­
keiten macht die Erklärung les Genetivs eonscientiae. Hugo
Schwarz 1 wollte ihn tilgen. Er bemerkt richtig, dass für Caelius
nicht die Mitwisserschaft, sondern die Anstiftung zum Morde in
Betracht käme. Das ist richtig, und Müller sucht vergeblich
durch eine gewundene Erklärung diesen Sinn dem überlieferten
Texte unterzulegen; conscientiae es! 'als 'llfitwisse1'ili' breviter
dictum quasi: eodem se seelere dwin:cit, Üa ut conscientiae scelere
se clevinciret. Wir werden uns .dabei nicht beruhigen, aber auch
das Wort eonscientiae nicht mit VoJlgraff und van 'Wageningen
als Glossem tilgen, weil sonst der Ausdruck dnnkel wird, sondern
durch den Ablativ conscientia eine befriedigende Ausdrucksweise
herstellen.

1 Progr. Hirschberg 1883 p. 10.
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Cael. 61 dalum esse (venenum) aiunt lmic P. Licinio, P'ltclenti
adulescenti et bonD, Caeli lamilia1'i, constitulum factum esse
cum servis ul veni1'enl all balneas Seniasj eodem Lici71ium
esse 'l:enfu1'um afque iis 'I'eneni l1y.-videm tmditt/1·um.
huic L: hoc PGRH conslifutum (actum PGEH: eonstitutWnl

l)act~m L.
C01lstitutum factum esse behalten Müller und van Wageningen

bei. Dieser beruft Rich auf das folgende quid attinue1'it (ieri in
eum ldcum constilutum. Aber selbst wenn man constifutum fnce1'e

. sagen könnte 1,' so wäre doch damit in el/rn loct/m constitufmn
(tllJere noch nicht al~ mÖKlich erwiesen. Daher hat ErneRti CO/1­
stiitttum hier wohl mit Recht getilgt als Erklärung zu el/m, nicht
minder richtig haben die c; fieri in fe1'ri gei\ndert 2. Die~e Stutze

fi\11t al~o fort. Es ist nber zehn gegen eins zu weiten, daRs bei
der Diskrepanz der Handschriften zwischen pact~m und {actum
jenes das Un1prüngliclle ist, schon als lectio difficilior. Und 80

wird es auch hier sein. Nun bat Naugerius {aet'lem getilgt.
Dann wiire alRo pactum (in PGEH in factum verderbt) als er­
klärendes GloRsem zu cOllsfifufum zu betrachten. Mir Rcheint
dRs Umgekehrte ri~htiger, ich empfehle alilo eonstituf'llm zu tilgen.

dom. 52 quill si eidem mgotiwn lledisses, ut in Asia cisfo­
ph.orum (lagitaret, incle iret in Hispaniam, cum Romae lle­
cessissef, consulatllrn ei petere liceret, cum (actus' esset, pro­
vinciam Syriarn obtineref, quoniam de una 1'e scriberet, 'lenrt
1'es esset?

Von nebi!nsächlieber Bedeutung ist es, ob man von den beiden

sich ansch liessenden Formen decUsses und sC1-iberet mit den ältel'en
Heransgebern diese oder mit rlen neueren jene ändert: Sonst

wendet sich Cicero direkt in zweiter PerRon an Clodius, sowohl
vor wie nach dieser Stelle. Nur bei 'der fingierten Wiedergahe
seiner Worte eiclem, inquit, 71tl'aque de. 1-e negotittm dedi bnn

selbstverständlich die aTToO'Tpocp~ von den pontifice8 nicht durch­
gefiihrt werden. So mächte es vorzuziehen seirr, sCI'-ibC1'CS zu
schreiben, zumal da hier der Irrtum der Schreiber wegen der
vorangehenrlen dritten Person (inql/it) leichter begreiflich wäre.

1 Belege finden sich nicht. Das einzige Beispiel, was etwa ähnlich
erscheinen könnte, ist Oic. Att. XII 23,3 rescl'ipsit cnnstit1/,tU!n se cml!
eo !labe1·c. Aher hier fasst Gudeman Thcs. ling. lat. IV 525, 1 offellhar
cOl1st,itlltUIIl fälschlich als Substantiv auf.

2 Denn, dass das Gift an deu ·hetreffenden Ort gehracht wird, ist
wichtig, nicht dass eine Verabredung getroffen wird fiir jenen Ort.
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Direkt unmöglich ist aber cum Romae decessisset, c011sulatflm ei
petere liceret. MommRen suchte den Fehler im Verbum decessissef.,
wofür er redux "esset vorschlug. Das ist nicht wahrscheinlich,
weil decede,'e der t. t. für die Rückkehr aus der Provinz nach
Ablauf der Amtszeit ist i vgl. Lomatzsch Thes. Ung. lat. V 121.
69 sq. Dabei ist das Ziel der ReiRe gewöhnlich als selbstver­
ständlich nicht angegeben 1: der abtretende Beamte kehrt nach
Rom zurück. Daher ist die Konjektur Garatonis,Romam, nicht
überzengend, besonders auch, weil man nicht. einRieht, wie das
richtige und leicht verständliche Romam in den falschen Lokativ
verändert werden konnte. Ueberhaupt ist ein Zusatz zu (lecede1'e
überflüf:lsig, weshalb auch Lambins Schreibung inde (statt Romae)
unbrauchbar ist, ganz abgesehen von der paläographischen Un­
wahrscheinlichkeit. Romae als Lokativ kann sich nur auf das
folgende consulatu1n ci pefere lice"et beziehen. Da es aber aurh
hier nicht erforderlich iRt -denn unter normalen VerhäIt.nissen
muss die Bewerbung an Ort und Stelle erfolgen _. so liegt die
AnnalÜlle nahe, dass Romae ein Glossem ist, das fül' diesen Satz
zur Erläuterung bestimmt war, aber in den vorhergehenden ver­
sehentlich verschlagen ist.

Da dorn. 65 durch starke Verderbnisse entstellt ist, müssen
alle Versuche, hier den Wortlaut wiederzugewinnen, problematisch
bleiben. Ein nener Versuch hat seine Berecht.igung, da von den
bisherigen keiner einen befriedigenden Sinn ergeben hat:

Cafo fl/erat IJ1·oximus. quid ageres non erat ut qui modus
moribus luerat, idem esset iniuriae. quid posses extrudere ad
Cypriam peeuniam: praeda pet'ie,'it, alia non dee"it, !tanc
moda amandas esse.
Ausser Cicero musste Uato aus Rom entfernt werden.

nas erreichte Cladius dadurch, dass er Cato den Auftrag geben
lies8, Cypern einzuziehen. Seine Erwägungen über die Möglich­
keiten, Cato zu beseitigen, schildert der ausgeschriebene Satz.
Deli Sinn des 'ersten Teils hat Lambin erkannt, der vorschlug:
quid ageres non erat (nisi> ut qui mihi du:.r! omnibus in rebus
fuerat <socius> idem esset" iniu1·iae. Nicht befriedigend ist dux
- denn Cato war nicht der Leiter CiceroB gewesen - und dann
das matte omnibus in rebus. Das erste Bedenken wird beseitigt,

1 Eine Ausnahme ist Oie, Tim, 2 qui cum me -in Oiliciam pro­
ficiscentem Ephesi expectasset Romam ex legatione ilJSe decedens. Hier
ist der Zusatz Romam durch dre besonderen Verhältnisse bedingt, wie
leicht begreiflich ist.
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wenn wir nicht (soeius) im zweiten Kolon einfügen, sondern modus
in soeius .verändern, wie nach Madvigs 1 Anregung Müller getan

llat 2• Wenn dieser moribus zn laboris umgestaltet uud vor socius
einfügt mihi, so glaube ich dasselbe Ergebnis durch flinfachere

~ittel erreichen zu können: qui sociusm(eis lab)o1"ibus {uel'at,
wodurch überdies noch dl\s Kolon eine vortrrffliche Klausel er-'
hält. Nicht befriedigen kann mich der Anfang des Satzes bei
Müller: quid (lgeres? flon el'at, ut qui. .. soeius ... {uerat, idem
esset iniuriae, wobei flon erat wohl 'es war nicht möglich' heissen
muss. Madvig lässt ut von ageres abhängen: quod ageres, flon
crat, ut eqs., wogegen schon die Wortstellung spricht. .Völlig
befriedigend und an einer auch sonst durch kleine Lücken be­
schädigten Stelle probabel scheint mit: Lam'bins quid agel'cs 1'Ion
cmt (nisi) ut ... : :politische Ziele hattest du nicht, ausser

dass du Cato schädigen wolltest'.
Am Schluss hat pl halle mo(lo amandas esse; für dllS, ver­

dorbene amandas hat p2 amandatas, G amandato, ein deutliclies
Zeichen, dass' P2G auf eine ältere Quelle zuriickgehen, nns der

s.ie das vortreffliche Verbum amandare entnommen haben. hane
kann nicht richtig sein, weil ein Femiuinum nioht in Betracht
kommt; !tune haben daher. schon alte Ausgaben hergestellt.
Besser wohl Miiller hine, denn die Entfernung von Rom ist die

Hauptsache: von CatoR Person' ist ja' schon vorher die Rede.
l\Ian würde gern eine Möglichkeit finden, die infinitivisohe Kon­
struktion, auf die die Ueherlieferung hiuweist, beizubehalten s.
Doch sehe ich keinen Weg und, da die Endung -as beim
Verbum doch. eher auf -us deutet als auf -1.tm, kann uns

l\fiillers Lesart genügen: hinc modo amandandus est.
'. Es bleibt noch das Mittelstück: quid? posses e:cfnulcl'c a(l

CYPl'iam peeuniam: praeda .pet'ierit: alia non deerit. Mag man
quid? posses mit Baiter abteilen 4 oder quid posses? mit Mn.dvig:

beirle Male ist der Konjunktiv schwer verstiindlich. Madvigs
Deutung, quid posses? als' bine in Cioeros Worte umgesetzte

1 Adversaria Il 1873 p. 220. Er schlug vor: quod agC1'es non
ct'at ut qui laudis socius fuerat eqs.

2 Peterson schreibt qui modus (a)lIlot'ibus (ziemt, idem esset
iniuriae paläographisch sehr einfach. Das ist aber deI' einzige Vorzug.

s Halms V(lr~chll1g: 711~nc m.odo l1l11ändarcs ist eine hlosse Buch­
stabenkonjektul', bei der der Konjllllktil' lIicht erklärlich ist.

~ IJalJei ist die VöraDste\lllll~ von pos~es vor den Infinitiv nicht
empfehleu!>\\'el't.
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AeuRserung des Cloilius quid passim? ist ja nicllt unmöglich. Ich

glaube aber, man würde qui passes erwarten. Der Satz wird so­
fort klar, wenn wir si einfügen: quid (si) passes ex/rudere eqs.,
eine Ausdrucksweise, fiir die eil der Belege nicht beclarf.

So würde die ganze Stelle also unanstössig sein in folgender

Form:
Oato proximus fuerat. quicl ageres, non erat (nisi) ut qu{
socius m( eis lab)ol'ibus fueral, idem esset inill1'iae. quid (si)
possesextnulere ad 0ypl'iam pecuniam? p,.-aeda perierif.; alia
non deerit. hinc modo amal1dandus est.
Cicero spricht über die Gesetzwidrigkeit von Clodius Vor­

gehen, dom. 77:

est hoc tt'·ibunicium, esl hoc populare? quamquam ubi t1t tc
popula/'em, nisi cum (pro) papula fecisii; poles dicere?
Clodius kann ~irh nur dann als Mann des Volkes bezeichnen,

wenn er etwas für das Volk getan hat. Der Satz nimmt sich
mit aH seiner Banalität in der leidenschaftlichen Erörterung
merkwürdig aus, Oder soll (pro) papula bedeuten: an SteUe des
Volkes? Aurh dadurch wird die Sache nicht besRer. Der Satz
ist natiirlich ironisch gemeint. Denn es kann Cicero nicht ein­
faUen, Clodius zu loben. Aber dann ist nicht (111'0) papula zu
ergänzen, sondern der Sinn verlangt: contra popltlumj also viel­
leicht: nisi cum (quid invito) POTulo fecisti. Auch populo (non
iubente> oder (nolente) wäre möglich.

dom. 80 ist für die Beurteilung der handschriftlichen Ver­
hältnisse wichtig. Firlulius llatte zuerst nach dem Protokoll seine

Stimme gegen Cicero abgegehen, aber behauptet, gar nicht in

Rom gewesen zu sein.
quodsi non fuit, . quicl te audacius qui eius nomen incidet'is?
... sin autem is primus scivif, quoel fac-ile lJotuit (qzd)
proptet' inopiam tecti ,in fora pel'nocfasset, Cut· non iil1'et sc
Gadibus fuisse, cum tu fe fuisse Interamnae probaveris.
Firlulius hatte einen Alibibeweis antreten wollen und be­

hauptet, er wäre nicllt in- Rom gewesen. Mit einer solrhen nega­
tiven Behauptung' wäre ein Richter nicht zufrieden gewesen, er
würde sofort positive Auskunft verlangt haben. Also hat FiduliuB
seine Unterltunft positiv bezeichnen müssen. In Gades am Ende

der Welt soll er gewesen sein, der sich Tag fÜr Tag auf dem
Forum herumtrieb.. Dann wäre es keine Steigerung, wenn
Cicero auf Clodius bekannten Versuch, sein Alibi während des
Skandals beim Bonadeafeste nachzuweisen, anspielt. Gegen



Zur Kritik einiger ciceronischer Reden

Fidulius Scllwindel, er habe in. Gades .gen.äohtigt, fIillt Clodius
~tark ab. Aber auch sonst ist es unwahrsrheinlich, dass Fidulius
dies behaJlptet haben sollte. Das wäre ja der reine Hohn ge­
wesen. Also .ist Grund vorhanden, an .der Ricbtiglteit del! Namens
~adibuszu zweifeln. Er ist auch gar nicht überliefert, sondern
beruht lediglich auf einer von Ausgabe zu Ausgabe weiter-
gegebenen Jronjektur: '

gadiuius PM: gabiis G: gabinius V.
Da V weder aus P noch aus G stammt, führen diese Varianten

auf folgende Form des Archetypus zurück: gabiuius oder gauiis:
es ist also Gabiis zu schreiben, wie G richtig bewahrt hat.
Gabii, das 12'bis 13 römisr.lle Meilen von Rom entfernt ist,
konnte Fidulius als seinen Aufenthaltsort' bezeichnen, olme be­
fürchten zu müssen, sofort wegen Meineids l'elangt zu werden.
So ist auch die Ueberlegenheit des Meisterll (Clodius) gewalll't.
Er wollte an demselben Tage in Rom und in Interamna
gewesen sein.

Die Selbständigkeit yon G lehrt auch dom. 81 :
quae res municipibus Anagninis multo. mai01'i dolori fuit
quam quae idem ille gladiaio-r scele1'a Anagniae fccerat.
So der Text bei Baitel' und Peterson. pI hat anag11is, was

p2 llOlTi~iert. Alle übrigen von Daiter benutzten Handsclll'iften
fügen hinzu ornatissimis 1• Darnach schrieb Müller: muni.cipibus
Anagninis ornatissimis. Dass er das schmückende Beiwort auf­
nahm, darin hat er gewiss Recht. Es kann unmöglich Glossem
eein. Wer sollte es beigefügt haben? Aber auffallend ist dann
die Wortstellung. Man erwartet, wenn mich mein Gefühl nicht
t.äuscht, ol'llatissimis municipibus Anagninis. Das deutet darauf
hiu, dass Anagniuis ein Glossem .ist. Es war wohl im Archetypus
tiber ornatissimis geschrieben und bat so dieses in P verdrängen
können. An der W ortsteIlung municipibl~ ornatissimis. ist kein
Anstoss zu nehmen. Aber durch zwei logisch bestimmende, d. h.
nachgestellte Adjektivs k!,-nn das Substantiyum schwerlicb be­
zeichnet werden.

dom. 86: Oacso illc Quinct·ius et M. Furius Cc,millus et 2 C.

1 Nach Peterson scheint in H dies zu fehlen.
2 et M. F!/I~ius Camillus hat p2 um untern Rande ergänzt. Bei

C. Se1'vilius Ahala haben alle Handschriften das falsche Pränomen 1If.
Das heisst, im Archetypus war ausgelas~en: FU1'ÜtS Vamillus et 0 und
am Rande nachgetragen: et M. Fllrills CtIIllillus unter nicht genauer
RE'riicksichtigung des Umfan~es der Liicke.. So erldärt sich bei Serl'i1iiJs

It!>eln: Alue, r. Phllol. N. F. LXVII. 26
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Servilius Ahala . . • tamen populi i'l'lcifati vim iractmdiamque

subienl'l'lt.

incifafi vim beruht nicht auf Ueberlieferung, sondern anf

alter Konjektur. vim aliclt'ius subire wird nicht geschützt durch

provo cons, 41: sllbi"e vim atque ini1l1'iam malui; auch nicht durch

Caecin. 100: qui si in civitafe legis t'im sllbi,'e vellenf, da hier vis
in anderem Sinne gebraucht ist. Das Bild der Ueberliefernng

ist folgendee:

incifat-im iracundiamque subienrnf pI
incitati iracundiam s, p2
incifafum iracundiamque s, G
incitafi in iracullcliamque s. M
incifafi iuracundiamque s. V.

Glüttende Hände sind hier bemerkbar in V und besonders

hei p2, das die gute Klausel -atnque subienl1lt zerstört. Hingegen

i~t das unmögliche illcifati in, worauf p llll und schliesslich auch

G führen, als Ueberlieferung zu betrachten. Nneh 88 si 111C

populus ROma'l'll1S incUafus iraculldia aut i'l'lvidia c civifafe eiecisset

werden wir leicht verbessern:

lJO}Juli incitati il/(vidiam) imcllndia1l1q1te subier1111f.
Im folgenden Paragraphen Fpricht Cicero von den ehren­

vollen Bedingungen, unter denen seine Rückkehr stattgefunden

hat. Andere seieu unter nicht so ehrenvollen Umständen aUll

der Verbannung beimgekelll"f. Die Verbannnng könne nil' ihn

keine Schande sein:
in mc gui profecfus sum integel', afui simul CI/I1/. republica,

("c)cli C/l1U lllwl:ima dignifafe, <tc) vivo, fratre tuo altero

consule l'cducwfe, alfero praetore t petenie, tumll scelus memll

prourum pufas esse oportere?
So die Handschriften mit den im Text notierten Abweichungen

(dicam fiir (re)di cum). Statt pefente (so P und wolll auch IJ)
hat G ducenfe (aus ,'uZuccllfe irrig wiederholt nnd infulgedessen

olme Belleutungl), daraus macht V dicenfe, lIf deiil/enfe, beides

Ahala das falsclle Pränomen. Von pI war die Lücke nicht ergänzt,
ab!'r aueh niclat amgcspalt. Sie erklärt sich nicht durch l'in Homoio­
teleuton, wirtl also in äusseren Verhältnissen ihr-en Grund hab!'n: eine
Zeile wal' üb!'rsprungen. Das Uebel'sprungene sind zwar nur 17 Buch­
st,aben, aber da dei' Voruame Caeso ausgeschriehen ist, könnte im
Archctypus auch Gm:us gl'schrieben gewesen sein, Dann hättl'lI wir
auch hiet' als Zcilelllänge des Archetypus 21 Buchstabell, vgl. p. 3(j8.

I Die Beurteilung dieser Ueberlieferung würde nicht geändert
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also ist alles verfelllt, was auf diesen
Dass pelente verderbt ist, wird allgemein

wertlose Konjekturen;
Lesarten sich aufbaut.
zugestanden.

Die Persönlichkeiten, um die es sich llandelt, sind uns be­
I,annt. Ciceros Rückberufung wurde seit dem Beginn eies Jahres 57
vom KODsul P. Lentulus Spinther eifrig betrieben, sein Kollege
Q. Metellus Nepos, deI' mit Cicero persönlich verfeindet war,
unternahm wenigstens nichts dagegen, ja er liess sogar zu, dass
Lentulus in beider Namen den Antrag stellte 1. Cicero unterscheidet
also mit Recht: alfero consule reducenfe ist von Lenhllus gesagt,
also das Folgende von Metellus 2. Daraus ergibt sich, dass pmetOl'e

an der Uberlieferten Stelle unmöglich ist., Es ist von Landgraf
also mit gutem Grunde hier beseitigt worden. In der Luft

llängen die Worte fratre luo. Ihnen wollte Landgraf durch den
Zusatz Fatre luo (al-jeno) aufhelfen. Das ist unpassend. Nacll
fe vivo muss etwas StärkeIes stehen. Bedenken wir, dass Clonins
Bruller Appius Claudius Pulcher im Jalue der Rücllberufl1ng
Ciceros Prätor war, 60 ergibt sich die Lösung von selbst: fmfre

tun <'l7!'aetore); das Wort war an falsclle Stelle verschlagen, nicllt
ein fremder Zusat.z, für den sich l{eine Veranlassung erkenncn
Hisst. D,;tmit ist auch die Steigerung zu te vivo gewonnen: dein
Bruder war in boher amtlicher Stellung.

Wie das verderbte JJelente zu verbessern ist, ist WOIII kaum
zu sagen, Halms 1'epelerde ist eine äusserliclle, den Tatsacllen
niollt gerecht werdende ßnchstabenlwnjelttur. referente, was mein
Grossvater vorschlug, ist ebenfalls sac1Jlicb falsch: Lentulus st.ellt
den Antrag, nicht MetellUR, Dem Sinne geniigt allenfalls patienfe,

was Manutius empfahl. Doch scheint fiit· diese Stelle der Ans
druck etwas schwach. Das fühlte auch PetersoD, der {non

im)pediente konjizierte. Will man Manutius Konjektur aufgeben,
so empfiehlt es sich nach meinem Gefühl, den Gedanken nicllt
negativ, sondern positiv auszudrUcken. Das würde der Fall sein,
wenn man consenf-iente scbriebe. Aber auch dieses betracllte irh

werdrn, wenn G, wie Peterson Rngibt, wirklich (lice-nte hat. Das
würde auch ein aus 1'educcntc wiederholtes ducente voraussetzen, Aus­
zugehen wäre trotzdem natürlich von P.

1 Pis. 35 tulit P. Lentnlus de conlegae Q, Metelli selltentia.
2 Müllers Text: te vivo, fral1'e tuD alte1'o conslile 1'educente, alll'ro

praetore quicaccnte ist mir völlig unverständlich, alte1'o praetm'e ist
sprachlich fal~ch, fratl'e luo a.7te1'o consule sachlich fRlsch, Die Stellung­
des doppelten al/fro lehrt, dass von -beideu Ii:onsulen die H.ede ist.

i
i

I
I
I

I

I
I

I
I



888 Klotz

Dur als einen Notbehelf; es wUrde freilich zu der Darstellung

Cicer09 Pis. 35 am besten passen.

dom. 13L bedarf noch einer kleinen Nachbesserung. Cicero
vergleicht die von den Pontifices abgelehnte Versetzung einer
Concordiastatue durch den Censor C. Catlsius mit der Weihung
der Libertas durch Clodius.

il.le in cul'ia quae poferat sine cuiusquam illcommodo dedicari,
tu in civis optime de repuhlica meriti cmorc ac paene ossibus
simulacrum non lillertatis publicae, sed licentiae collocasti.

So hatte der ArchetypuR, lediglich durch einen unbedeutenden
Fehler, eine falsche Worttrennung entstellt·. Die neueren Berauil-.
geber haben elen Defekt, den das erste Glied offenkundig auf·
weist, nach cledical'-i gesucht 2. WaR fehlt, hat Nägelshach riclltig
gesehen: es muss der Gegensatz zu simulacl"tltn non l-iberfafis
publicae, secl licentiae collocasti genannt werden. Das ist also das
Rchon erwähnte signum ConcoI·diae. Diese Worte will also Nägels­
bach naell cledicari einschieben. Der Kommaschlu@s incommodo
dedicari mit seiner deutlich ausgeprägten Klausel weist aber
schon darauf hin, dass hier das Kolon zu Ende ist. Aussertlem
em pfinde icll es als eine Härte, wenn neben in curia dos Femi­
ninum des Relativs steht, das sich auf ein auderea Wort bezieht.
Ich zielle daher vor, <Concordiam) B dazwischen einzufüg~n. So
iRt die Parallele voIlkommen:

ille in ('uria <Concordiam) quae pofC!'at sine cuiusquam in­
commodo cledical'i, tu in civis . . crttore ac pame oss(bus si­
mulacru1I1 non libertaf is pttblicae, sed licel1fiae collocasfi.

Auch im folgenden ist noch nicht alles heil:

132 si quill rleliberares, si quirl Nbi aut pialldum aut imii­
tuendum fuisset religione domestica, tarnen instifufo cefel'01'llm
vetere {L(Z pontificem detulisses.

Zwei Bedenken sind eil, zu denen dieser Wortlaut Veranlassung
gibt. Zwar dass vor tarnen in P eine Rasur ist und daRs,famel1
instiiulo celerol"1;fm von p2 am untern Rande Ilncbgetra~e~ ist,

hat für die Berstellung des Textes keine Bedeutung. Elf war

augenscheinlich eine ·Zeile im Archetypus ü ber"prungen 4, und

1 dcdicm'it tlin.

2 Nur Peterson glaubt ohne Lücke den überlieferten Text ver­
tehen zu können.

o Oder auch (signum concordiae), doch passt quae bessel' zu ein­
achem CO/lconlimn.

4 Zirka 21 Buchstaben (-~) vgl. p. 568. Auch der Ausfall von
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diese ist nachgetragen. Somit erledigt sich' Halms Vorschlag,
der mit Unterdl'ückung dieser Zeile lesen will: (more) veferc ud
ponti{iccm, dctuz.isses. (nur.c) novum dclubpum eqs. Aber in einem

,Punkte war Halms Anstoss gerechtfertigt: was bedeutet instituto
cct er orum veferc? die beiden Begriffe cett1'i und vetus schliessen
sich hier aus. Denn cetcri umfasst die Zeitgenossen des Clodius j

vctus passt dazu nicht j ent.weder kann man sagen: 'wie es alle
übrigen mschen würden', oder: 'wie es alle (amncs) von alters
her gemacht haben'. ,Daher dürfte 8tatt ccteraru.m einzusetzen
sein: maiorum. Den zweiten Punkt hat Müller beachtet. Er
schreibt 1-ctulisscs nnd verweist auf andere Stellen, an denen in
den Komposita 1-C- und dc- verwechselt ;"orden sind. Seine
Aenderung ist aber nicht oLne Bedenken, obgleich er richtig
gefühlt hat, dass deferrc ohne Objekt unpassend ist. Aber de­
fen-c ist das richtige Verbum, wie 140 delaiumst ad vos pontifices
lehrt. Beachten wir indes, dass die Handschriften nicht 'lieiere,
sondern u/erere haben, so werden wir mit Leichtigkeit jenes
Objekt daraus gewinnen: "em ud panfi{icem detulisses.

dom. 141 quare quid est mirum si iste melus furore inslinctus
scclerc praecepi, neque institufas caet'imonias pe1-sequi neque
verbum. ullum sollemne potuit effuri.

Dass metus korrupt ist, bedarf keines Beweises. Die Kritiker
haben meist daraus den Ablativ mel" entnommen und ein Par­
tiz~pilUl1 ergänzt, das dem Partizipium 'inslifzetus und dem Ad-

jektivum praeccps parallel stände. In der Wahl dieses Partizips
at die Phantasie natürlich ziemlich weiten Spielraum 1, Einzig

ig bat einen andem Weg der Emendation eingeschlaien; er
'2-:." mentis furorc inslinctus, und bemerkt dazu: neque ullus

,. ;;i,. Olodio signi{icatur mctus. Diese Behauptung kann
.l,c46r allerdings .leicht widerlegen durch den Hinweis auf die

,vorl&'figehenderi Worte: istius praec01'dissimi menfem cura metuquc
"terrebant. Aber Madvig, hat richtig gefühlt, dass neben jil1'or

und scelus' der Begriff melus sehr schwach erscheinen muss, und

guadam atgue inaudito in P 1 erklärt sich wohl so. Halm möchte
diese Worte auf Grund seiner Beurteilung der Lücken von p1 eben­
falls gern tilgen, muss aber dann (tuo) ,vor instituto hinzufügen.
Zwischen beiden Lücken stehen 76 Buchstaben = 4 Zeilen.

1 examinahts Halm, territus Koch, darnach pel'te>'I'itt's Müller
actus Clark, extigitatus Peterson. •

2 Adve.rsaria III 1884 p. 141.
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dass überhaupt ein drittes Glied störend ist und die Kraft des
Ausdrucks absch wächt, besonders wenn das zweite und dritte
Glied einander so nahestehen wie furor und scclus. Dazu
l<ommt, dass auch der Hauptsatz Zweigliederung aufweist. Na­
mentlich durfte aber melus nicht an erster Stelle genannt sein,
weil ja furor und scel,/ts viel eher in Clodius Brust herrschen,
als die Göt.ter ihm die Furcht eingeben. Freilich menUs - so
Madvig - ist ein müssiges Flickwort, das wir gern entbehren
werden. Ich sehe daher in dem Worte metus den Rest des Par­
tizips instinctus, zu dessen Rrgänzung dann dies Wort am Rande
wierlerholt gewesen sein müsste. Das als Korrektul' gemeinte
Wort wäre dann neben den Resten des Wortes, das es verbessel'D
so1lt.e, in den Text eingedrungen. Es würde also zu schreiben
sein: inslinclus jiw01'e, scclcrc pracccps, was sprachlich und sach­
lich in jeder Hinsicht befriedigen dürfte.

Pmg. Alfred Klotz.
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